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Srae

DER DEUTSCHE STAATSMINISTER

für Böhmen und Mähren

Prag, den 29.Januar 1944.

Nr.St.M.Za.Hb.o2ll/43

eramt

8. APR. 1944

An

die Abteilungen (einschliesglich zugeordnete Dienststellen)

die Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staateministers

das Vermögensamt beim Deutschen Staatsninisterium

das Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium

Nachrichtlich an:

den Befehlshaber der Ordnungspolizei Prag

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Prag

den Beauftragten des Raichskommissars für die Festigung

Deut■chen Volkstums

die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen

Zentralbehörden

die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und

Brünn (mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienst-

stellen mit Reichsauftragsverwaltung)

den Oberfinanzpräsidenten Prag

den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag

den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn

las Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren-

den Wehrmachtbevollmächtigten bein Reichsprotektor

und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmon und Mähren

den Befehlshaber der Waffen-bi Böhmen und Mähren

den Arbeitsgauführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mährcn

den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Betrifft:_ Anschriften

Anlage:

1

Das mit Erlass vom l2.August.1943 - I 1 a - Hb/43 -

herausgegebene Verzeichnis der Dienststellen, die als Empfänger

von Rundschreiben in Betracht kommen, ist neu gefasst worden

und wird in der Anlage übersandt.

Lf.L19-9c42
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Ich bitte,dafiir Sorge zu tragen, dass bei Rundschreiben

nur die Stellen aus dem Gesamtverteiler entnommen werden,

die an dem Inhalt wirklich interessiert sind. Bei'Hauserlassen

ist zu prüfen, ob alle Abteilungen angeschricben werden

müssen, und nur in diesem Fall die Verteileranschrift zu

wählen.

Im Auftrag:

gez.Dr. G i e s

beglaubigt:

Angestellte

 v di

29

ay

bruntusf pra

ciarbred

M

eoemsi

eeca. at:
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Verzeichnis der Dienststellen
Gesamtverteiler
Zahl der
Die Verteileranschrift erfasst
Abdrucke
auch:
I
II
Staatsministerium:
1.Abteilungen
49
10o
a) Ministeramt, Zentralverwaltung
Oberste Rechnungskontrolle
b) Befehlshaber der Ordnungspo-
lizei und Befehlshaber der
Sicherheitspolizei u.d.SD
bezüglich der zum Staatsmin-
sterium gehörenden Aufgaben-
bereiche
Bei besonderem Vermerk:
c) die zugeordneten Dienststellen
(§ 5 des Gliederungserlasses)
2.Oberlandräte - Inspekteure
des Deutschen Staatsmini-
sters
7
7
3.a) Vermögensamt beim Deut-
schen Staatsministerium
1
5
Zentralbauamt beim Deut-
schen Staatsministerium
T
3
Hö erer H-und Polizeiführer
für Böhmen und Mähren:
Befehlshaber der Ordnungs-
polizei
1
3
5.Befehlshaber der Sicherheits-
polizei und des SD Prag
T
3
6.Beauftragter des Reichs-
kommissars für die Festigung
Deutschen Volkstums
1
2
1
7.Generalreferent für über-
örtlichen Luftschutz
1
1
R.ichsaufsicht:
8.Deutsche Leiter und Präsidialchefs
in autonomen Zentralbehörden 14
14
Bei besonderem Vermerk:
(+17)(+17)
a)
die deutschen Leiter der
(+3)(+3)
Arbeitsämter
b) den deutschen Geschäftsführer
des Verbandes für Land- und
Forstwirtschaft.
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Gesamtverteiler
Zahl der
Die Verteileranschrift erfasst
Abdrucke
auch:
I
II
9.Landespräsidenten-Reichs-
auftragsverwaltung Prag
und Brünn
2
4
Bei besonderem Vermerk:
(+81)(+81).
die nachgeordneten Dienst-
stellen mit Roichsauftrags-
verwaltung
Sonstige Reichsdienststellen:
lo.Oberfinanzpräsident Prag 1
3
ll.Kurator der Deutschen
Wissenschaftlichen Hoch-
'schulen Prag
1
2
12.Kurator der Deutschen
Technischen Hochschule
Brünn
1
2
Besondere Dienststellen:
13.Büro des Reichsprotektors
in Böhmen und Mähren
T
1
14.Parteiverbindungsstelle
in Böhmen und Mähren
27
27
a)Oberste SA-Führung, Befehls-
stelle Böhmen und Mähren
b)Gauleitungen
c4-Abschnitt XXXIX
d)NsKK-Verbindungsführer
NSFK
f)Befehlsstelle Böhmen und
Mähren der HJ
g)Kreisleitungen in Böhmen
und Mähren
15.Wehrmachtbevollmächtigter
beim Rcichsprotektor und
Befehlshaber im Wehrkreis
Böhmen und Mähren
1
3
16.Befehlshaber der Waffen-
Böhmen und Mähren
1j
1
17.Arbeitsgauführer beim
Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
,1
lo
18.Vertreter des Auswärtigen
Amtes beim Reichsprotek-
tor in Böhmen und Mähren 1
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2
Anlage 4
Schlüsselaufteilung zum Gesamtverteiler.
I
II
l.Abteilungen:
Ministerant, Zentralverwaltung (einschliesslich
5
12
Erlassammlung) und Oberste Rechnungskontrolle
lo
12
Abteilung
I
na
7
Abteilung
II
-105
Abteilung
III
Abteilung
ΛI
20
Abteilung
6
Abteilung
VI
5
Abteilung
VII
12
Abteilung
VIII
2
6
Abteilung
 IX
1
UA
Befehlshaber der Ordnungspolizei
1
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
1
Verbindungsführer des Arbeitsgauführers
T
1
Beauftragter für Organisationen
1
1
Zentralstelle für öffentliche Auftige
1
1
Leiter der Verbindungstelle zu den Gewerkschaf-
ten
1
1
Beauftragter der Reichsluftfehrtverwaltang
1
T.
Länderbeauftragter der Zentralstelle für
Generatoren
6t
100
8.Deutsche Leiter und Präsidialchefs in
je
1
1
autonomen Zcntralbehörden:
-Oberführer Dr.Bertsch, Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit
Ministerialrat Dr.v.Busse, Oberste Preisbehörde
Ministerialrat Dr.Hawranek, Oberste Rechnungs-
kontrollbehörde
4-Obersturmbannführer Fischer, Bodenant
Präsident Dr.Nobis, Oberstes Verwaltungsgericht
Regierungsrat Dr.Wirth, Statigtisches Zentral-
amt
Oberlandrat Dr.v.Watter, Ministeriun des Innern
Ministerialrat Schmeissér, Finanzministëpium
Oberregierungsrat Dr.Hunecke, Ministerium
für Land- und Forstwirtschaft
Ministerialrat Dr.Heckel, Ministerium für
Schulwesen
Sektionchef Dr.Gerl, Ministeriun für Vorkehr und
Technik - Öffentlich technische Verwaltung
Oberpostrat Dr.Schauer, Ministeriun für V rkehr
und Technik - Postverwaltung -
Obersektionsrat Dr Kraus, Ministerium für Volks-
aufklärung
Regierungsrat Dr.Keller, Kuratorium für Jugend-
erzichung.
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I

II

9. Bezirkshauptmännor - Reichseuftragsverwaltung

Böhmen

45

45

Bezirkshauptmänner - Reichsauftragsverwaltung

Mähren

23

23

Polizeidirektoren - Roichsauftragsverwaltung

Böhmen

5

5

Polizeidirektoren - Reichsauftragsverwaltung

Mähren

3

3

Leiter der Städte mit eigenem Statut - Reichs-

auftragsverwaltung Böhmen

2

2

Leiter der Städte mit eigenem Statut - Reichs-

auftragsverwaltung Mähren

3

3

81

81

52134



St.S. II D - 9 d/42.

Prag, den 12. August 1943.

X

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

14. VIII. 1943

Herrn Reischauer

duroh die Hand von Herrn General Reinefarth.

Auf die dort. Vorlage vom lo.7.d.Js. - ohne Zeichen,

betreffend Verteiler, entscheide ich, daß der Ent-

wurf in der zurückfolgenden Fassung zu veröffentli-

chen ist.

Die dort. Vorgänge sind angeachlossen.

25133

2.) Z.d.A.

A



St.S.

Prag, den 2.√π.43

Urschriftlich mit Vorgängen

an

den Leiter der Hauptabteilung I

Herrn Oberregierungsrat R e i s c h a u e r

zurück.

Ich habe den Entwurf mit der Maßgabe ge-

zeichnet, dass die Vorschläge des Leiters der Ab-

teilung Justiz berücksichtigt sind.

lwmy



Hauptabteilung I

Prag, den 10.Juli 1943

q

Durch die Hand des

Herrn Generalinspekteurs der Verwaltung

dem Obergruppenführer

mit der Bitte um Vollziehung vorgelegt.

Betrifft: Anschriften.

Der Entwurf hat den Hauptabteilungs- und Abtei-

lungsleitern I -'IX vorgelegen. Die mitgeteilten Wünsche

sind, soweit sie nicht zurückgezogen wurden, erfüllt. Ledig-

lich dem Wunsch des Leiters der Abteilung Justiz (s.anlie-

gende Stellungnahme vom 8.6.l943) konnte ich aus den in der

gleichfalls anliegenden Vorlage vom l5.6.1943 angeführten

Gründen nicht nachkommen. Ich darf auch auf die anliegen-

de Stellungnahme des Leiters der Abteilung Wverweisen, der

bezüglich des Oberfinanzpräsidenten aus Vereinfachungsgrün-

den ausdrücklich darum bittet, es bei dem heutigen Zustand

zu belassen.

Reinhaun

10182

So m

Reichsprotektor

Abt. Justiz

Aborynahid.

am

28. VII. 1943

O1

eingegangen

ShP8?
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Hauptabteilung I

My. 15.6.

Durch d.Hd. des

Herrn Generalinspekteurs der Verwaltung

dem Gruppenführer

mit der Bitte um Vollziehung vorgelegt.

Auschriptei

Betrifft: Verteiler

Sachlich besteht mit dem Leiter der Abteilung

Justiz insoweit Einigkeit, als die unmittelbare Über-

sendung von Erlassen an die höheren Reichsjustiz- (und

Finanz-) Behörden in Prag nur in Ausnahmefällen in

Frage kommt. Während der Entwurf sie im Verteiler

(Dienststellenverzeichnis) jedoch ausdrücklich anführt

und nur ihre Aufführung im Einzelfall beschränkt, will

der Leiter der Abteilung Justiz sie im Verzeichnis

gestrichen und nur im Einzelfall angeschrieben wissen.

Wir würden hiermit nur die Geschäfte der zuständigen

Reichsministerien besorgen, indem wir deren nachgeord-

neten Dienststellen ihre Unabhängigkeit ausdrücklich

bescheinigen. Ich muß daher auf der Aufnahme im Grund-

S

V

verteiler bestehen, um in diesem einmaligen grundsätz-

lichen Erlaß hierdurch unsere Berechtigung,ihnen Weisun-

3

gen zü erteilen, ausdrücklich zum Ausdruck zu bringen.

Dies erfordert auch die Einheit der Behörde.

Herrn I.Staatsanwalt Dr.Herzog aus dem Entwurf

zu streichen, bin ich bereit, obwohl Zweckmäßigkeits-

gründe für die vorgeschlagene Lösung sprechen. Die Wünsche

der einzelnen Abteilungen sind berücksichtigt.

Lis hanr



Der Reichsprotektor
feot e
in Böhmen und Mähren
Prag, dei
Rr. I 1 a = Hb
./43
l./ An
Hauptabteilungën und Abteilungen
Befehlshaber der Ordnungspolizei
Befehlshaber der Sicherheitspolizei
Beauftragten des Reichskommissars füpdie
apier!
Festigung Deutschen Volkstums
Nachrichtlich an:
Reichsprotektors
Büro des Staatssekretärs
Büro des Generalinspekteurs dor Verwaltung
Oberlandräte - Inspekteure dgs Reichsprotektors
nachgeordnete zentr le Dien
tstellen
s in den autonomen Zentral-
behörden
die Landespräsidenten
—Reichsauftragsverwaltung -fin
Prag ünd Brünn
mit Ueberdrucken für
nachgeordneten Diens
Generalstaatsanw2t
in Prag
Kurator
der
M
Parteiverbi
ungsstelle
WehrmachtbeWollmächtigten beim Reichsprotektor in Böhmen
lur im
und Mähron und Befehlšhaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
Befehlshaber der Waffen-fl in Böhmen und Mähren
Arbeitsgauführer
&
Cnlogn:
3
I.xDre Organisationsänderungen der letzten Zeit haben eine
Ne&fassung des Verteilers erforderlich gemacht. Die aufstel-
D
Kreis der Empfänger der einzelnen Erlasse sich nicht ein-
heitlich festlegen lässt. Er bestimmt sich nach den sach-
Kon
lichen Erfordernissen des Einzelfalles. Um jedoch im Rah-
men des Möglichen die erforderliche Einheitlichkeit sicher-
zustellen,
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- 2 

ist in Zukunft jedem Verteiler das anliegende Verzeichnis

aller Dienststellen zu Grunde zu legen. Aus ihm sind die

in Frage kommenden unmittelbar oder nachrichtlich anzu-

schreibenden Empfänger in der festgelegten Form und Reihen-

folge nach Bedarf zu entnehmen. Aus Gründen der Papierersparnis

ist der Kreis der Empfänger jeweils auf das unbedingt not-

wendige Mass zu begrenzen. Die im anliegenden Verzeichnis

angeführte Gruppierung der Dienststellen bezweckt ihre grund-

sätzliche Ordnung. Die Gruppenüberschriften sind im Verteiler

nicht aufzunehmen. Die in der letzten Spalte des Verzeichnisses

angeführten, von der Verteileranschrift miterfassten Dienst-

stellen sind im Verteiler in Zukunft nicht mehr gesondert

anzuführen.

Die im Gesamtverteiler angeführten "sonstigen Reichs-

dienststellen" sind in die Anschrift nur aufzunehmen, soweit

es sich um eigene, alle deutschen Dienststellen in Böhmen und

Mähren in gleicher Weise angehende Erlasse der Behörde des

Reichsprotektors handelt oder soweit zu Erlassen anderer Oberste

Reichsbehörden zur Erzielung einer einheitlichen Handhabung in

Böhmen und Mähren Zusätze erforderlich sind. Nur nachricht-

liche Weitergabe von Erlassen anderer Obersten Reichsbehör-

den u.ä. an sie hat in der Regel zu unterbleiben. Ihre Unter-

richtung erfolgt insoweit notwendigenfalls durch die fach-

lich zuständige Abteilung, die hierzu Mehrabdrucke bei der

Abgangsstelle anfordern kann.

Die Verteilung der Abdrucke erfolgt nach den Schlus

seln I und II. Schlüssel I sieht für jede Dienststelle nur

eine ausfertigung vor /Referentenumlauf/, Schlüssel II die

entsprechende Zahl von Mehrfertigungen, wenn Bekanntgabe im

breiteren Rahmen erfolgen soll. Schlüssel II soll im Hin-

blick auf die erforderliche Papierersparnis nur in den unbe-

dingt notwendigen Fällen angewandt werden.

Ich bitte, bei Runderlassen unter Angabe des Schlüs-

sels bei der Druckerei die entsprechende Anzahl der Abdrucke

anzufordern bzw. der Abgangsstelle zu übersenden. Besonders

gewünschte Mehrabdrucke sind ausdrücklich zu vermerken.

Mehrabdrucke - z.B. zur Unterrichtung sonstiger

deutsch geleiteter Dienststellen wie der Arbeitsämter, des

52129

Verbandes
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b

Verbandes der Land- und Forstwirtschaft - sind von den fachlich

zuständigen Abteilungen fallweise bei der Abgangsstelle anzu-

fordern. Zu diesen Zweck sind die Matritzen mindestens 4

Wochen, von wichtigen Erlassen 3 Monate aufzubewahren.

II. Durch fehlerhafte Anschriften an die Dienststellen mit

Reichsauftragsverwaltung sind zahlreiche Fehlieitungen vor-

gekommen. In Zukunft ist bei besonderen Schgeiben und Erlassen

an die Dienststellen mit Reichsauftragsverwaltung ausschliess-

lich nach Anlage 2 zu verfahren. Ich mache ausdrücklich darauf

aufmerksam, dass die Dienststellen mit Reichsauftragsverwaltung

nur vom Reichsprotektor, nicht aber von den autonomen Ministe-

rien Weisung erhalten können.

III. Bezüglich des Einzelpostversandes wiese ich nochmals

darauf hin, dass für die in Anlage 3 aufgeführten Behörden und

Dienststellen bei der Abgangsstelle Sammelfächer eingerichtet

sind. Im Interesse der Ersparnis von Briefumschlägen bitte

ich, die Post insoweit über die Abgangsstelle zu leiten.

Sofern für den Empfänger Jin Sammelfach besteht, ist der

Umschlag von der absendenden Dienststelle zu schreiben. Soweit

gedruckte Briefbogen verwendet werden, bitte ich die Richtig-

keit der dort angegebenen Fernsprechnummern zu überprüfen und

ggf. zu berichtigen Dies ist vor allem bei den nicht im

Czernin-Palais untergebrachten Dienststellen, die nicht über

das Behördenant zu erreichen sind, erforderlich.

2./

An die

Ein- und Abgungsstelle

a

im H a u 's e

Abdruck /von 1 / nebst Anl gen übersende ich zur Kenntnis.

Die Verteilung ist grundsätzlich nach Schlüssel I vorzunehmen,

sofegn nicht Schlüssel II ausdrücklich gefordert vorden ist.

Zu

Die Aufteilung der Ziffern 4,ll,12 u. 13 der Anlage1

e@gibt sich aus der Anlage 4.

Ich bitte, die Druckerei entsprechend zu unterrichten.

3./ Z.d.A.

I.V.:



Anlage 1
0V
Verzeichnis aller Dienststellen
a
Zahl der
Die Verteileranschrift er-
Gesamtverteiler
Abdrucke
fasst auck
I
II
Engere Behörde:
1
Adjutantur des Stellv.
4
4
a/
Vertreter des Auswärtigen Amts
Reichsprotektors
/a
Einsatzgtäbe I und II
2
Büro des Staatssekretärs
1
2
Arbeitsgebiet Oberste Rech-
nungskontrolle
Büro des Generalinspek-
teurs der Verwaltung
T
T
.4
Hauptabteilungen und
58
112
a/ Geheralreferate der Sonder-
Abteilungen
abteilung Kulturpolitik /IV/
b/die unmittelbar unterstellten
Referate
die zugeordneten Dienststellen
5
Oberlandräte-Inspekteure
des Reichsprotektors
7
6
Nachgeordnete zentrale
1
Dienstbeirieb zu
a/
Zentralbauamt
Dienststellen
1
UW
b/
Vermögensamt
1
0
Institut f.Erziehung und
Unterricht beim Reichsprotektor
I
inneren
1
d/
Büchereistelle beim Reichspro-
tektor
Höhereri- und Polizeiführer:
Nur
Befehslhaber der Ord-
1
3
nungspolizei
o
8
Befehlshaber der
(
1
3
Sicherheitspolizei
e
6
Beauftragter des Reichs-
kommissars für die Festi-
gung Deutschen Volkstums
1
1
10
Generalreferent für über-
örtlichen Luftßchutz
1
1
2
Deutsche Präsidiälchefs und
Dienststellen der Reichsauf-
tragsverwaltung:
ll Deutsche Präsidialchefs
13
13
in den autonomen Zentral-
behörden



10a
Zahl der
Gesamtverteiler
Abdrucke
Die Verteileranschrift
III
erfasst auch
12
Landespräsidenten iireg
2
2
ud Brtnn - Reichsauftrags-
verwaltung in Pray tnd Prinn
gegebenenfalls mit Über-
drucken für die
13
nachgeordneten Dienststellen 68
68
a) Bezirkshauptmänner-Reichs--
mit Reichsauftragsverwal-
auftragsverwaltung
tung
5
8
(a
Leiter der Protektoratspo-
lizeibehörden-Reichsauf-
tragsverwaltung
5
5
c) Leiter der Städte mit ei@-
nem Statut - Reichsauftrag-
verwaltung
(jeweils durch die Landes-
präsidenten-Reichsauftrags-
verwaltung)
Sonstige Reichsdienststellen:
14
Oberfinanzpräsident
T
2
15
Oberlandesgerichtspräsident
1
1
16
Generalstaatsanwalt
1
1
17
Kurator d.Deutschen Wissen-
schaftl.Hochschulen i.Prag
1
2
18
Kurator d.Deutschen Tech-
nischen Hochschule i.Brünn
T
2
Besondere Dienststellen:
19
Parteiverbindungsstelle
13
23
a) Oberste SA-Führung, Befehls-
stelle Böhmen und Mähren
b)
Gauleitungen
Oro
i-Abschnitt XXXIX
NSKK-Verbindungsführer
e
NSFK
f)
Befehlsstelle Böhmen und
Mähren der HJ
(g$
Kreisleitungen in Böhmen
und Mähren, bei Schlüssel
IT
20
Wehrmachtbevollmächtigter
1
3
beim Reichsprotektor ü.Be-
fehlshaber im Wehrkreis
Böhmen und Mähren
21
Befehlshaber der Waffen-"
1
1
in Böhmen und Mähren
22
Arbeitsgauführer
über Ver-
bindungs-
führer
500
52127



Der Leiter der Abteilung Justiz

den

1943

II a 1065²

Güroi

be

in Bo

An

1.

Eing.: 14. APR. 1943

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

im

H a u se.

Betrifft: Verteiler - Vereinfachung des Dienstbetriebs.

- 1 Anlage -

Unter Bezugnahme auf unsere kürzliche Rücksprache übersende

ich Abschrift meines Schreibens vom heutigen Tage an den Leiter der

Hauptabteilung I zur gefälligen Kenntnisnahme.

Minns

1515.43

E1..√D-9c/42



Abschrift.

Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den 12. April 1943

II a 10652

An

1

den Herrn Leiter der Hauptabteilung I

in

Hause.

Betrifft: Verteiler - Vereinfachung

des Dienstbetriebs.

- 1 Anlage -

Bereits durch Erlass vom 18.10.1940 (Nr. Z/H.B./40) ist an-

geordnet worden, dass die für die deutschen Justizbehörden im Protek-

torat bestimmten Erlasse dem Oberlandosgerichtspräsidenten und Gene-

ralstaatsanwalt nicht unaittelbar zuzustellen, sondern mit den erfor-

derliehen Überstücken der Gruppe Justiz zuzuleiten sind. Diese Rege-

lung hat sich aus den Gründen meines abschriftlich beigefügten Schrei-

bens vom 24.10.1942 (1/9 a 10652) nicht bewährt, sodass ich mich ver-

anlasst sah, die Streichung der Höheren Reichsjustizbehörden aus dem

Verteiler anzuregen. Ungeachtet meiner wiederholten Hinweise auf die

Notwendigkeit dieser Kassnahme ist bislang die erforderliche Verfü-

gung nicht getroffen. Der jetzige Zustand ist m.E. im Interesse der

Vervaltungsvereinfachung und Papiarersparnis sowie des Ansehens der

ESTS2

Behörde nicht länger zu verantworten. Um nur ein Beispiel aus der letz-

ten Zeit anzuführen, war der Erlass des RdI. von 26.2.1943

II a 3225/42

6817

IV) betr. Übernahme ehemaliger Kirchenbeamter und Geistlicher in den

Staats- und Gemeindedienst mir bereits vom Reichsminister der Justiz

zugeleitet und mit den für die Justizverhältnisse erforderlichen Zu-

sätzen dem Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsamwalt be-

kamtgegeben, als der dortige Erlaes vom 30.3.1943 (1/1 Z Pers. I) in

der gleichen Sache einging, der sich - unter Einbeziehung des Oberlan-

desgerichtspräsidenten und Generalstaateanwalts - auf die nachrichtli-

che Bekanntgabe der Anordnungen des Roichaministers des Innern be--

schränkte und naturgemüss die für die deutschen Justizbehörden erfor-

derlichen Zusätze gar nicht enthalten komte.

Ich
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Ich bitte dringend, nunmehr die Anderung des Verteilers be-

schleunigt vorzunehmen oder aber mir Ihre etwaige abweichende Stellung-

nahme in dieser seit Oktober 1942 schwebenden Angelegenheit binnen 10

ueqosnzaaapequase

gez. Krieser.

ASISZ



Abschrift.

Gruppe Justiz

Prag, d en 24. Oktober 1942

I/9 a 1065²

14

An

die Zentra lvervaltung

i.m

Hause.

Betrifft: Verteiler - Verdnfachung

des Dienstbetriebs.

Eine erhebliche Anzahl der bislang zugleich an die Höheren

Reichsjustizbehörden in Prag gerichteten Erlasse - insbesondere der

Zentralverwaltung, jedoch auch von Fachgruppen - hat sich als zur Wei-

tergabe wenig geeignet erwiesen. Dies gilt besonders für Haushalts-

und Besoldungssachen sowie Anordmungen allgemeiner Art, die ohnehin

regelmässig - und zwar meist zeitlich früher - den Höheren Reichs-

justizbehörden von Reichsminister der Justiz durch meine Hand zugegan-

gen waren. Andererseits ergibt sich in vielen Fällen zur Vermeidung

von Missverständnissen die Notwendigkeit, durch besondere Zusätze u.dgl.

die Verfügungen den sachlichen Notwendigkeiten der Justizverwaltung

anzupaasen.

Um die Schwierigkeiten, die sich durch die bisherige Hand-

habung ergeben haben, auszuräumen sowie im Interesse der notwendigen

C0J3

Papiereraparnis bitte ich dringend, die Streichung der Höheren Reichs-

justizbehörden (Oberlandesgerichtspräsident, Generalstaatsanwalt)

in Prag sus sämtlichen Verteilern des Reichsprotektors zu veranlas-

sen. Soweit eine Weitergabe von Erlassen erforderlich ist, werde ich

die notwendigen Überstücke alsdann jeweils aus der ohnehin bestehen-

den Reserve fernmündlich anfordern und mit einem enteprechenden

Begleiterlass an die nachgeordneten deutschen Justizbehörden richten.

Eine derartige Regelung wird zweifellos zu einer wesentlichen Ver-

einfachung führen. Dieser Erfolg kann jedoch nur erreicht werden,

wenn der neuaufgestellte Verteiler sämtlichen Gruppen mitgeteilt wird,

sodass auch diese auf entsprechende Vereinfachung hinwirken können

und gleichzeitig die Anordnung ergeht, dass von den Erlassen jeweils

Sordesdeqncoattr

gez. Krieser.



St.S. II D - 9 b/42.

Prag, den 2. November 1942.
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XI. 1942

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

Herrn Ministerialdirigenten Liebenow.

In Verfolg der dort. Zuschrift vom l9.lo.d.Js. - Zeichen

Nr. Z: HB/42. sende ioh den Verteiler, der Herrn General

Reinefarth vorgelegen hat, hiermit zurück. Herr General

Reinefarth hat im Verteiler die handschriftlichen Änderun-

gen vorgenommen und weiterhin angeregt, die Oberlandräte -

Inspekteure in den Verteiler aufzunehmen. Für die entspre-

chende Berichtigung des Verteilers bin ich zu Dank ver-

bunden.

25155

2.) Z.d.A.



Prag, den 26. Oktbey/1642.

St.S. II D - 9a/42.

28.OKI 1942

G.R. mit 3 Anlagen

Herrn General Reinefarth

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis

übersandt.

Meinerseits sehe ich die Nachprüfung der Angelegenheit

als abgeschlossen an.

Bi

GALER.

Emng

30.OKT 1942

Obersturmbannführer.

FSiSa

er Generalinspekteur der Verwaltung

Prag, den 30. Oktober 1942

U. mit 3 Anlagen

4-Obersturmbannführer Dr. Gies

zurückgereicht.

Ich halte es für zweckmässig, dass auch die

Oberlandräte-Inspekteure in den Verteiler aufgenommen

Chanety

werden.

2h/g6-f81
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ZENTRALVERWALTUNG

Prag,

den 19. 0ktober 1942.

Düco des Staa. sfekre.

Nr. Z: HB/42.

bein Reich e dekto

in Böhmen unaFvahcen.

Eing: 22.OKT. 1942

Urschriftlich

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

zurück. Der Verteiler wurde, wie aus der Anlage ersichtlich,

überholt. Es wird von Fall zu Fall geprüft, ob der grosse

oder kleine Verteiler anzuwenden ist. Soweit möglich, wird

nur letzterer angewandt. Auch Erlasse, die lediglich nach -

richtlich weitergehen, werden in der angegebenen Zahl ver -

teilt .

un

25150

St©I8-9a/42
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St.S. II D - 9/42.

Prag, den 22. Juli 1942.

M.

fhasalsy

G.R. mit 2 Anlagen

arl

Herrn Ministerialdirigenten Liebenow

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlägen zur Kenntnis

übersandt.

Jn Jnteresse der Papierersparnis ist die.Überprüfung des

Verteilersystems erforderlich. Jch wäre dankbar, wenn Sie

die hierzu notwendige Anweisung erteilen und über das

Ergebnis der Überprüfung dem Herrn Staatssekretär berich-

ten würden. Jch selbst habe den Eindruck, dass es u.a. ge-

nügt, wenn den Gruppen im Amte des Reichsprotektors jeweils

ein Exemplar zugestellt wird und wenn die Parteiverbindungs-

stelle statt 27 Exemplare nur 20 Exemplare erhält. Aus

welchen Gründen die Zentralverwaltung mit 12 Exemplaren,

der Arbeitsgauführer mit 10 Exemplaren sowie der Oberlandes-

gerichtspräsident und der Generalstaatsanwalt mit je 6

Exemplaren notiert sind, bedarf m.E. unter dem Gesichts-

punkt des tatsächlich vorhandenen Bedarfes ebenfalls der

Überprüfung. Bei dem Oberlandesgerichtspräsidenten und dem

Generalstaatsanwalt erscheint die Überprüfung umso notwen-

diger, als die Gruppe I/9 von wichtigen Erlassen bereits

27 Exemplare erhält. Ob der Jntendant des Reichssenders

Böhmen und der Leiter der Zweigstelle Prag des Deutschen

Nachrichtenbüros im Verteilersystem zu berücksichtigen sind,

muss mit 4-Sturmbannführer Wolf abgestimmt werden. Ab-

schliessend bitte ich noch um Jhre Äusserung, ob, wenn ein

Erlass lediglich "nachrichtlich" einer Gruppe oder einer

Dienststelle zugeht, die Zahl der Exemplare die in dem

angeschlossenen Verteiler angegebene Ziffer erreicht - z.B.

bei der Parteiverbindungsstelle die Zahl von 27 Exemplaren.

X
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Stückzahl
4
Bauverwaltung
/0
5
I/1
2
I Bau
74.7.0
Gryn t umpat
2
I/2
1 Duc bahoman
5
I/3
I/5
ontnilun ifn Ruprie
1
T
I/6
1
I/7
1
I/8
3
I/9
bei wichtigen Erlassen weitere 27
4
I/1o
I/L
T
9
T/II
Montimab. Malla
2
II/1 Jd.
OT
II/2
u om Grülnitumn
10.
II/3
m Rouifluitingas
5
II/4
Simyalle Brisl rtm
4
II/5
1
9/II
Gri mulslitar Mabas.
V
II/7
mulwn
7
III/1
Muhi hompai
3
3
III/2
1 Auit
2
IIIY3
M
10
III/4
1
4
III/5
IV/1
mon uim at wei
1
T
IV/2
20 Mük!
T
IV/3
1
IV/4
101
alle Gruppen, bzw.lt.Zusatz bei I/9 = 128



Ver t eile r:
2
Herrn
vl. Büro des/Reichsprotektors .......
..2
y2. Büro des Herrn Staatssekretärs .............l
13. Zentralverwaltung
…...
12
4. Abteilungsleiter I - IV
V5. Sämtliche Gruppen
..……..lol bezw.128
6. Abteilung Kulturpolitik, Brünn ............ 1
7. Wehrmachtbevollmächtigter ............... 5
8. Befehlshaber der Waffen-i
……
9. Arbeitsgauführer
…………10
lo. Befehlshaber der Ordnungspolizei...........5
12
vll. Befehlshaber der Sicherheitspolizei .......7
l2. Vertreter des Auswärtigen Amtes ........... 1
M
vl3. Parteiverbindungsstelle
.27
√
14. Oberlandräte (Inspekteure des Reichs-
protektors)
15. Landesvizepräsident von Böhmen
1
16.
11
11
von Mähren
…1
17. Geschäftsführende Bezirkshauptleute
(Reichsauftragsverwaltung)
18. Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag
3
L19. Kurator der Deutschen Technischen
Hochschulen in Brünn
2
120. Oberfinanzpräsident
L2l. Oberlandesgerichtspräsident
L22. Generalstaatsanwalt
23. Intendant der Deutschen Theater in Prag.... 1
24. Intendant des Reiehssenders Böhmen......... 1
25. Leiter der Zweigstelle Prag des Deutschen
Nachrichtenbüros
26. Hauptamt der Reichspost


